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1. Wer hat in Preußen die Kosten der Korrektiousuachhaft der nach 
§ 181a S1.G.B. verurteilten nnd der Laude-polizeibehörde über

wiesenen Personen zu trogen?

Preuß. Gesetz, betr. die Ausführung des Bundesgesetzes über den 
Unterstützung-wohnsitz, vom 8. März 1871 § 38.

VI. Zivilsenat. Urt. v. 23. Mai 1906 i. S. Stadtgemeinde Berlin 
(Kl.) w. preuß. Fiskus (Bell.). Rep. VI. 369/05.

L Landgericht I Berlin.
n. Kammergericht daselbst.

Die auf Grund des § 181a Abs. 3 St.G.B. in der Fassung 
des Gesetze- vom 25. Juni 1900 vom Landgericht I zu Berlin wegen 
Kuppelei mit Überweisung au die Landespolizeibehörde bestraften 
Personen werden vom Königlichen Polizeipräsidium dem der Klägerin 
gehörigen Arbeitshause zu Rummel-burg zur Nachhaft zugeführt. Die 
Klägerin hat ihrer Aufnahme nicht widersprochen, glaubt aber nicht 
verpflichtet zu sein, die Kosten ihre- Aufenthalte- zu tragen. Der 
von ihr gegen den Beklagten erhobene Erstattungsanspruch ist von 
diesem jedoch unter Hinweis auf § 38 des preuß. Ausf.-Ges. zum 
Gesetze über den Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871 und 
ß 4 Nr. 3 de- Gesetzes vom 8. Juli 1875, betr. die Dotation der 
Provinzialverbände, abgelehnt worden. Die Klägerin erhob nun 
wegen eine- Teilbetrages von 1501 jH der ihr bis zum 1. September 
1902 aus der Verpflegung der bezeichneten Personen entstandenen 
Kosten Klage; diese wurde vom Landgericht abgewicsen, ihre Berufung 
vom Kammergericht zurückgewiesen.

Entsch. in Zivils. R. F. U (64). 1



Die von der Klägerin eingelegte Revision wurde zurückgewiesen 
aus folgenden 

Gründen:

... „Der Klaganspruch ist auf die Recht-gründe des Auftrage- — 
richtiger wohl der Geschäftsführung ohne Auftrag — und der Be
reicherung gestützt und würde au- beiden Gesichtspunkten begründet 
feilt, wenn eine Verpflichtung der Klägerin, die Kosten der Korrektions
nachhast der gemäß §§ 181a, 362 St.G.B. der Landespolizeibehörde 
überwiesenen Personen zu tragen, nicht bestand; darüber, ob sie bestand, 
streiten die Parteien.

Für die Entscheidung dieser Streitfrage ist e- unerheblich, ob, 
abstrakt betrachtet, die korrektionelle Nachhast der gemäß § 361 
Nr. 8—8 oder § 181 a St.G.B. mit Überweisung an die Landes
polizeibehörde bestraften Personen als ein Teil der Strafe selbst, ihre 
Vollstreckung daher als ein Akt der Strastecht-pflege anzusehen ist, 
oder nicht, und ebenso, ob sie wenigsten- hinsichtlich der in § 361 
Nr. 6 und § 181a St.G.B. bezeichneten Personen an und für sich 
als zur Ausübung der Sittenpolizei gehörig zu erachten, nicht aber 
der Armenpflege zuzurechnen wäre: wird nach dem bestehenden Recht 
die Vollstreckung der Korrektionsnachhast einmal als ein Teil des 
Armenwesens behandelt, und sind ihre Kosten gesetzlich den Landarmen
verbänden überwiesen, so kann eS auf solche Erwägungen theoretischer 
Art nicht ankommen. DaS letztere aber ist nach dem Stande der 
preußischen Gesetzgebung, wenigsten- für die altpreußischen Provinzen, 
anzunehmen. 

Müßte die Bestimmung des § 38 des preuß. Ausf.-Ges. zum 
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871 allein die 
Grundlage für die zu treffende Entscheidung abgeben, so wäre zwar 
anzuerkennen, daß die darin aufgeführten Kategorien von Korrigenden 
— die nach Maßgabe deS § 361 Nr. 3—8 S1.G.B. bestraften und 
nach § 362 der Landespolizeibehörde überwiesenen Personen — eine 
vollständige Aufzählung aller nach der damaligen Gesetzgebung mit 
einer Korrektionsnachhaft zu belegenden Delinquenten darstellen; 
immerhin spricht aber der stagliche § 38 in seiner Fassung nicht 
einen allgemeinen Grundsatz dahin auS, daß die Kosten des Korrigenden
wesens schlechthin mit den von diesem Gesetz selbst vorgesehenen Aus
nahmen den Landarmenverbänden zur Last fallen, sondern er zählt
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die einzelnen Bestimmungen des Strafgesetzbuchs auf, zu deren Aus
führung, soweit die KorrektionSnachhaft in Frage kommt, den Land
armenverbänden Verpflichtungen auferlegt werden. Nach dem Wort
sinne deS Gesetzes würde deshalb zunächst die Auslegung als die 
richtige erscheinen müssen, die eine Erstreckung dieser Verpflichtungen 
auf in dem Gesetze nicht genannte Fälle verneint. 

Anders aber, wenn das bezeichnete Gesetz al- Glied und Ab
schluß einer rechtsgeschichtlichen Entwicklung betrachtet wird. Diese 
Betrachtung führt zu dem Ergebnisse, daß da- Gesetz vom 8. März 
1871 die bestehenden Verpflichtungen der Landarmenverbände eher 
beschränkt als erweitert hat, daß die Verbindung deS Korrigenden
wesens mit der Armenpflege der Landarmenverbände, wie sie in 8 38 
festgelegt ist, bereits bestand und in dem Gesetze lediglich aufrecht 
erhalten und einheitlich geregelt worden ist, daß wegen dieser Ver
bindung auch die Kosten der KorrektionSnachhaft der gemäß § 181a 
St.G.B. zur Überweisung an die Landespolizeibehörde verurteilten 

Personen von den kommunalen Armenverbänden zu trogen sind und 
von ihnen, wie auch daS Berufungsgericht angenommen hat, vielleicht 
selbst dann zu tragen sein würden, wenn § 38 de- Gesetze- vom 
8. März 1871 gar nicht bestände. 

DaS preußische Allgemeine Landrecht weist in den Bestimmungen 
deS 19. Titels deS II. Teils die Armenpflege, soweit nicht privilegierte, 
mit Unterstützungsfonds auSgestattete Korporationen in Frage kommen 
(§ 9 des Tit.), den Stadt- und Dorfgemeinden für ihre Mitglieder 
und Einwohner zu (§ 10); soweit sie diesen nicht obliegt oder von 
ihnen nicht bestritten werden kann, sollen die Armen in öffentlichen 
Landarmenhäusern untergebracht werden, die von den Provinzen ein
zurichten sind (§§ 16flg., 31 der Tit.). Zu den Gegenständen der 
Armenpflege werden aber auch Zwangsarbeit und Strafe gegen arbeits
scheue Personen (§§ 3, 18flg. des Tit.) gerechnet. DaS Gesetz über 
die Verpflichtung zur Armenpflege vom 31. Dezember 1842 (G.S. 1843 
S. 8) gestaltete die Einrichtung der Landarmenhäuser zur Einrichtung 
von Landarmenverbänden al- korporativen Bereinigungen der Pro
vinzen zum Zwecke der Armenpflege um und erklärte in § 9 die 
Armenpflege, wenn kein fürsorgepflichtiger örtlicher Verband vor
handen ist» für eine Provinziallast, die von den Landarmenverbänden 
zu tragen sei; solche sollen, wo sie noch nicht bestehen, überall ein» 

1*
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gerichtet werden. Den auf Grund dieses Gesetzes allgemein geschaffenen 
Landarmenverbänden — sie sind nebst den ihre Einrichtung regelnden 
Regulativen aufgezählt in Rönne'S Ergänzungen zum A.L.R. 6. Aust. 
Bd. 4 S. 662 flg. — wurden nun, nachdem durch daS Gesetz über 
die Bestrafung der Bettler, Landstreicher und Arbeitsscheuen vom 
6. Januar 1843 (G.S. S. 19) die KorrektionSnachhaft für die bestraften 
Personen der genannten Kategorien gesetzlich angeordnet worden war, 
durch die einzelnen Reglements in im wesentlichen übeinstimmender 
Regelung sowohl die Strafvollstreckung als die KorrektionSnachhaft, 
außerdem dber auch die auf Grund deS § 3 A.L.R. II. 19 und 
späterhin der Artt. 11—15 des Gesetzes vom 21. Mai 1855 (G.S. 
S. 311) im Verwaltungswege verfügte Zwangseinsperrung arbeits
scheuer Personen in den Arbeitsanstalten übertragen (vgl. z. B. Land
armenreglement für die Kurmark vom 14. Januar 1848, G.S. S. 38, 
§§ 2, 5, 36—39, 44, 48; Verordnung vom 19. Oktober 1860 für 
die Neumark, G.S. S. 505, §§ 1, 26, 27). Durch § 74 des Ge
setzes vom 8. März 1871 wurde diese administrative Korrektionshaft 
aufgehoben; zugleich wurden die Landarmenverbände dadurch ent
lastet, daß ihnen allgemein die Vollstreckung der gerichtlich erkannten 
Strafen gegen die Bettler, Landstreicher und Arbeitsscheuen und 
deren Kosten, sowie die Kosten deS Transportes zur Korrektions
anstalt nach Verbüßung der Strafe abgenommen wurden; ihre Ver
pflichtungen wurden auf der anderen Seite aber auch allgemein 
dahin erweitert, daß ihnm im ganzm Umfange der Monarchie die 
Kosten der KorrektionSnachhaft auch für die nach § 361 Nr. 6 wegen 
gewerbsmäßiger Unzucht bestraften Weibspersonen, die bisher nur die 
Landarmenverbände der Neumark (§ 2 Nr. 4 der Verordnung vom 
19. Oktober 1860), der Provinz Schlesien und der Stadt Potsdam 
zu tragen hatten, auferlegt wurden. Durch die Generalisierung dieser 
Verpflichtung sollte, wie die Motive zu dem Gesetzentwurf § 48 
(s. Arnoldt, Die Freizügigkeit und der Unterstützungswohnsitz S. 638) 
bemerken, die Vollstreckung der KorrektionSnachhaft in ihrem gesamten 
durch daS Strafgesetzbuch anerkannten Umfange für eine Last der 
Landarmenverbände erklärt werden, da ein ausreichender innerer 
Grund, zwischen Fällen der einen oder anderen Art, in denen die 
KorrektionSnachhaft zu vollstrecken ist, zu unterscheiden, nicht vorliege. 
Mit diesen Dorten ist deutlich ausgesprochen, daß daS Gesetz eine
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einheitliche und erschöpfende Regelung des KorrigendenwesenS beab
sichtigte. Die Bestimmung des Dotationsgesetzes vom 8. Juli 1875 
in tz 4 Nr. 3 hat diesen Rechtszustand lediglich bestätigt, indem ste 
allgemein die Kosten deS Landarmen- nud KorrigendenwesenS den 
dotierten Provinzialverbänden zuweist.

Der § 181 a St.G.B. hat den bisherigen Kategorien von 
Verbrechern, die nach verbüßter Strafe der LandeSpolizeibehörde zu 
überweisen sind und dadurch einer Korrektionsnachhaft unterworfen 
werden, eine neue hinzugefügt, die der Zuhälter. Gewiß ist der 
Grund ihrer Bestrafung nicht verschuldete Mittellosigkeit, sondern 
die Sittenlosigkeit ihres Tuns. Zu den Aufgaben der Armenpflege 
im eigentlichen Sinne gehört ihre Detention in Arbeitshäusern nicht. 
Dasselbe gilt aber auch von den wegen gewerbsmäßiger Unzucht 
bestraften Weibspersonen (§ 361 Nr. 6 St.G.B.), die dennoch hin
sichtlich der KorrektionSnachhaft und deren Kostenlast durch das 
Gesetz den Bettlern, Landstreichem und sonstigen Arbeitsscheuen gleich
gestellt worden sind. In der Tat gehören aber auch die Zuhälter, 
ebenso wie die der gewerbsmäßigen Unzucht fröhnenden Weibs
personen, zu der allgemeinen Klasie der arbeitsscheuen Individuen, 
„die aus Trägheit, Liebe zum Müßiggänge oder anderen unordent
lichen Neigungen die Mittel, sich ihren Unterhalt selbst zu verdienen, 
nicht anwenden wollen", die schon durch § 3 A.L.R. II. 19 der 
Armenpflege unterstellt sind und durch Zwangsarbeit in dm von den 
Provinzen errichteten Arbeitshäusern zu einem ehrlichen Broterwerbe 
zurückgeführt werden sollen. Dieser Arbeitszwang erfolgt jetzt nur 
noch in der Form der KorrektionSnachhaft nach Verbüßung gericht
licher Strafe und auf Grund richterlichen Urteils; in der Sache 
wird hierdurch nichts geändert.

Ist das Korrektionswesen hiernach bereits vom Allgemeinen 
Landrecht, demnächst durch die Gesetze vom 31. Dezember 1842, 
vom 6. Januar 1843, vom 21. Mai 1855 und vom 8. März 1871 
als ein Teil der Armenpflege behandelt und mit ihr den Provinzen 
und später den Landarmenverbänden als eine von ihnm zu tragende 
Last zugewiesen worden, so erstreckt sich diese Verpflichtung auch auf 
Korrigenden, die den ÄorrektionSansialten auf Grund der Verurteilung 
nach § 181a St.G.B. zugeführt werden, da sie zu derselben Klasse 
von Personen gehören, für die die genannten Gesetze die Fürsorge-



pflicht den Landarmenverbänden auferlegt haben. Ob das gleiche 
anzunehmen wäre, wenn die Reichsstrafgesetzgebung die Nebenstrafe 
der Überweisung an die Landespolizeibehörde mit der Wirkung der 

Unterwerfung der Bestraften unter eine KorrektionSnachhaft mit gan- 
anderen Delikten verbände, die nicht auf Arbeitsscheu beruhen, und 
deren Bekämpfung mit den Aufgaben der Armenpflege in noch ent
fernterem Zusammenhang stünde, als die der gewerbsmäßigen Un
zucht und des Dirnenschutzes durch die Zuhälter, kann unerörtert 
bleiben." ...

2. Rechtlicher Charakter der Eiseubahnzufuhrwege. Wer ist z« 
ihrer Beleuchtung verpflichtet, wenn die Gemeinde nur ihre Unter» 
Haltung, nicht auch ausdrücklich die Beleuchtung übernommen hat? 

VII.Zivilsenat. Urt. v. 26. Mai 1906 i.S. StadtgemeindeI.(Bekl.)
w. preuß. Eisenbahnfiskus (Kl.). Rep. VII. 450/05.

I. Landgericht Insterburg.
II. OberlandeSgrrichl Königsberg.

Zur Verbindung des Bahnhof- in I. mit der städtischen Bahn» 
Hofsstraße dient ein Zufuhrweg, der auf fiskalischem Grund und 
Boden liegt und bis zum Jahre 1897 von der Eisenbahnverwaltung 
unterhalten wurde. In diesem Jahre schloß der EisenbahnfiSkus mit 
der Stadtgemeinde I. einen Vertrag ab, nach welchem diese die 
Unterhaltung der Zufuhrstraße von dem Tage ab, an dem die zuvor 
vom EisenbahnfiSkus in bestimmt vereinbarter Weise gepflasterte 
Straße ihr übergeben worden war, auf ewige Zeiten übernahm. 
DaS Eigentum des Grunde- und Boden- verblieb dem EisenbahnfiSkus. 
Die Übergabe deS Weges an die Stadt erfolgte am 18. Januar 
1898. Seine Beleuchtung war bisher durch den Eisenbahnfisku- 
ausgefühtt worden und wurde auch nach Abschluß de- Vertrag- 
vom Jahre 1897 und nach der Übergabe des WegeS an die Stadt 
weiterhin von dem EisenbahnfiSkus auf seine Kosten bewirkt. Als 
aber in einem Vorprozeß das Oberlandesgericht Königsberg ausge
sprochen hatte, daß der in Rede stehende Weg mit der Ausführung
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des Vertrages vom Jahre 1897 zu einer öffentlichen städtischen 
Straße geworden fei, übernahm die Stadtgemeinde vom 8. September 
1903 ab die Beleuchtung des Weges auf ihre Kosten. Der Eifen- 
bahnfiSkus war der Ansicht, daß der Stadtgemeinde die Beleuchtungs
pflicht schon seit Ausführung des Vertrags von 1897, also fest dem 
18. Januar 1898, obgelegen habe, und daß er daher für sie eine ihr 
zufallende Ausgabe geleistet habe, die sie ihm nach den Grundsätzen 
von der nützlichen Verwendung und ungerechtfertigtm Bereicherung 
erstatten müsse, wenn er vom 18. Januar 1898 bis 8. September 
1903 die Beleuchtung auf seine Kosten besorgt habe. Da die Stadt
gemeinde diesen Anspruch bestritt, klagte er ihn in Höhe von 1800 Jt 
ein. Der erstinstanzliche Richter wies die Klage ab; der Berufungs
richter erklärte dagegen den Anspruch dem Grunde nach für gerecht
fertigt. Die Revision der Stadtgemeinde ist zurückgewiesen aus 
folgenden 

Gründen:

„®ie Eisenbahnzufuhrwege können einen verschiedenen rechtlichen 
Charakter tragen: sie können Privatwege des Eisenbahnunternehmers 
sein; sie können aber auch die Natur öffentlicher Wege besitzen. Im 
gegenwärtigen Falle besteht nach dem Vorbringen der Parteien kein 
Zweifel daran, daß der in Rede stehende Zufuhrweg bis zur Aus
führung des Vertrags vom Jahre 1897 ein eisenbahnfiskalischer 
Privatweg war, der demgemäß von dem EisenbahnfiSkuS zu unter
halten und zu beleuchten war. Es fragt sich, ob er diesen Charakter 
mit der Ausführung des Vertrags vom Jahre 1897 verloren hat 
und hierdurch in eine öffentliche städtische Straße verwandelt worden 
ist. Die Vorinstanzen haben diese Frage bejaht. In der gegen
wärtigen Instanz hat die Revisionsklägerin die Berechtigung dieses 
Standpunktes nicht mehr bestritten; er war indes trotzdem selbständig 
vom Revisionsgericht zu prüfen, da es sich hier lediglich um recht
liche Beurteilung feststehender Tatsachen handelt. Die vorgenommene 
Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, daß der erkennende Senat 
der Ansicht der Vorinstanzen beitritt. In dem bisherigen Verfahren 
hat die Beklagte die Auffassung vertteten, eS sei mir die Unterhaltung 
deS WegeS von ihr übernommen, im übrigen habe alles beim alten 
bleiben sollen. Soll diese Ausführung, auf Grund deren die Be
klagte die Umwandlung des Zufuhrweges in eine öffentliche städtische
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Straße bestritt, überhaupt einen Sinn haben, so kann dieser nur 
dahin gehen; der Weg habe nach wie vor ein Privatweg des 
Eisenbahnfiskus bleiben sollen; sie, die Stadt, habe nichts anderes 
gewollt, als nur ihn unterhalten. Denkt man diesen Gedanken folge
recht weiter, so gelangt man zu folgendem Resultat. Die Stadt 
hätte alsdann einen rein privatrechtlichen Vertrag mit dem Eisen
bahnfiskus geschlossen; dieser wäre danach berechtigt, von ihr die 
Unterhaltung zu verlangen, aber auch nur er allein. Da es sich. 
um einen rein privatrechtlichen Vertrag handeln würde, würde dem
gemäß die Stadt vom Eisenbahnfiskus auch nur vor hem Zivilrichter 
wegen der Unterhaltung des Weges in Anspruch genommen werden 
können. Dann würde aber die wichtige Frage entstehen, wer denn 
über Art und Umfang der Unterhaltung maßgeblich zu bestimmen 
haben folle, ob der Zivilrichter, oder die Aufsichtsbehörde der Eisen
bahnverwaltung. Der Vertrag gibt hierüber keinen Aufschluß, so 
daß diese bedeutungsvolle Frage ganz im ungewissen stehen würde. 
Immerhin wäre eine solche privatrechtliche Gestaltung der Verhält
nisse rechtlich möglich und denkbar. Allein sie ist so anßergewöhn- 
lich und nach Lage der Dinge so künstlich und unnatürlich, daß die 
Annahme, sie sei von den Parteien gewollt, nur dann als begründet 
erscheinen könnte, wenn sichere und überzeugende Anhaltspunkte hier
für vorhanden wären. An solchen fehlt es. Die Stadtverwaltung 
wollte — das zeigen die Verhandlungen als gewiß und selbstver
ständlich — im städtischen Interesse, d. h. im Interesse ihrer Bürger, 
die Unterhaltung des Weges übernehmen. Daß der EisenbahnsiskuS 
noch irgendwie ihr gegenüber einen maßgeblichen Einfluß auf die 
Unterhaltung des Weges sollte üben können, erscheint nach Inhalt 
des Vertrags ausgeschlossen; Danach ergibt sich als die natürliche 
Auffassung, daß die Stadt den Weg als ein gleiches und den gleichen 
Verhältnissen unterliegendes Glied in das Netz der städtischen Straßen 
aufnehmen wollte, und daß sie demgemäß in bezug auf seine Unter
haltung nach dem Willen der Beteiligten der Wegepolizeibehörde als 
die nach öffentlichem Recht hierzu Verpflichtete gegenübertreten sollte. 
Damit hatte der Weg den Charakter einer öffentlichen, städtischen 
Straße gewonnen. Die Wirksamkeit des Umwandlungsaktes steht 
außer Zweifel, da nicht nur der Eigentümer, der Eisenbahnfiskus, 
sondern auch die künftig nach öffentlichem Recht zur Unterhaltung
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Verpflichtete, die Stadtgemeinde, und die Wegepolizeibrhörde in der 
Person deS Bürgermeisters ihr Einverständnis hiermit, wenn auch 
letzterer nur stillschweigend, zu erkennen gegeben haben. Die vor- 
stehende Annahme erscheint um so gerechtfertigter, als in dem Ver
trage nicht etwa nur von Übernahme der Unterhaltung die Rede ist 
sondern als vielmehr dort ausdrücklich gesagt ist, daß die „Straße" 
an Ort und Stelle der Stadt übergeben »erben solle. DaS ist 
dann auch später geschehen. Zutreffend mag eS sein, daß die Be
teiligten über die objektiv rechtliche Tragweite der Übernahme der 

Straße durch die Stadt sich nicht sofort völlig klar gewesen sind; 
allein da- ändert an ihrer rechtlichen Wirkung nichts....

... War der fragliche Weg mit der Ausführung des Vertrags 
vom Jahre 1897 eine städtische öffentliche Straße geworden, so lag 
der Stadtgemeinde auf Grund des § 3 deS Polizeiverwaltungsgesetzes 
vom 11. März 1850 die Tragung der BeleuchtungSkosten ob; denn 
die Beleuchtung der Straßen und Wege in den Städte» geschieht 
im wesentlichen auS Verkehrs- und ficherheitSpolizeilichen Gründen, 
und daher sind von den Gemeinden, welche die Kosten der örtlichen 
Polizeiverwaltung zu tragen haben, auch deren Kosten aufzubringen. 
Der EifrnbahnfiSkuS hat hiernach, als er irrtümlich in der Zeit vom 
18. Dezember 1898 bis zum 8. September 1903 die Beleuchtung auf 
seine Kosten besorgte, eine Ausgabe bestritten, die die Beklagte zu 
machen hatte, und die er ihr daher ersparte. Demgemäß hat er nach 
den für die nützliche Verwendung und ungerechtfertigte Bereicherung 
geltenden Grundsätzen des preußischen Allgemeinen Landrechts, bzw. 
deS Bürgerlichen Gesetzbuchs einen Anspruch gegen die Beklagte auf 
Ersatz dieser Kosten. Wenn die Beklagte, um sich dieser Pflicht zu 
entziehen, geltend macht, daß in dem Vertrage von der Beleuchtung 
keine Rede sei, und daß sie darnach nur die Unterhaltung übernommen 
habe, so verkennt sie den Rechtsgrund, auf den die erhobene Ersatz
klage gestützt ist. Nicht aus dem Vertrage wird geklagt, sondern 
auf Grund der objektiven Rechtslage, welche durch die Ausführung 
des Vertrags geschaffen wurde, in Verbindung mit dem Irrtum, in 
welchem der Kläger sich zeitweilig hinsichtlich dieser Rechtslage be
fand." ...



3. Unterliegt bei der Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine 
Gesellschaft m. b. H. die Einbringnng des bisherigen Vermögen- der 
Aktiengesellschaft in die Gesellschaft m. b. H. von feiten der bisherigen 
Aktionäre und künftigen Mitglieder der Gesellschaft m. b. H. dem 
Einbringangsstempel der Tarifst. 25 c des preußischen Stempelsteuer

gesetzes vom 31. Juli 1895?

VII. Zivilsenat. Urt v. 26. Ium 1906 L S. Rh. (Kl.) w. preuß. 
Fiskus (Bekl.). Rep. VII. 552/05.

I. Landgericht Köln.
II. OberlandeSgericht daselbst.

Die Generalversammlung der bis dahin in K. bestehenden Aktien
gesellschaft „Rh." beschloß am 23. Dezember 1899, die bisherige 
Aktiengesellschaft zum Zweck der Umwandlung in eine Gesellschaft 
m. b. H. auszulösen, und genehmigte zugleich die ihr nach Maßgabe 
des § 78 Abs. 4 des Gesetzes vom 20. April 1892, betr. die Gesell
schaften m. b. H., vorgelegte Bilanz. Am selbigen Tage fand in 
einer notariellen Verhandlung durch sämtliche Aktionäre die Errichtung 
der Gesellschaft m. b. H. statt. 3m § 7 des Gesellschaftsvertrags 
heißt eS: „Die Stammeinlagen sind durch Sacheinbringen voll ein
gezahlt, indem die Gesellschafter die ihrem Aktienbesitze entsprechenden 
Anteile an dem Vermögen der aufgelösten Gesellschaft, Welche wiederum 
die Höhe der Stammeinlage jedes einzelnen Gesellschafters darstellen, 
in die Gesellschaft eingebracht haben. Da- Vermögen der aufgelösten 
Aktiengesellschaft erscheint somit in Gemäßheit des § 79 des Gesetzes 
vom 20. April 1892 als in das Vermögen der neuen Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung umgewandelt". Die Gesellschaft m. b. H. 
wurde binnen einem Monat nach Auflösung der Aktiengesellschaft zur 
Eintragung in da- Handelsregister angemeldet, und die Eintragung 
bewirkte Der Notar hatte zu der Urkunde einen Stempel von 
300 Jt, = 710 vom Hundert des Stammkapitals von 300000 M, 
verwendet. Die Stempelsteuerbehörde erforderte auf Grund der 
Tarifst. 25 c des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 einen 
weiteren Stempel von 2205,so Jt, nämlich 1 Prozent von dem 
250527,88 M betragenden Werte der eingebrachten Gebäude und 
Maschinen, = 2505,so M, von dem sie die verwendeten 300 Jt m
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Abzug brachte. Die Klägerin forderte mit der erhobenen Klage 
diesen von ihr bezahlten Stemprlmehrbetrag von dem Beklagtm 
zurück, drang mit diesem Anspruch auch in erster Instanz durch, 
wurde aber in zweiter Instanz damit abgewiesen. Ihre Revision ist 
erfolglos geblieben. 

Gründe:

„Der Rechtsvorgang, um den eS sich hier handelt, ist der einer 
nach Maßgabe der §§ 78 und 79 des Gesetzes vom 20. April 1892, 
bete, die Gesellschaften m. b. H., vollzogenen Umwandlung einer Aktien
gesellschaft in eine Gesellschaft m. b. H. Allerdings sind die Erklärungen 
in der betreffenden Notariatsverhandlung nicht sämtlich, wie das Be
rufungsgericht bereit- zutreffend hervorgehoben hat, einwandsftei ge
faßt worden. Allein dies ist rechtlich bedeutungslos; die Tragweite 
und Wirkung der rechtsgeschäftlichm Erklärungen wird dadurch nicht 
beeinflußt. Es fragt sich lediglich, ob bei dieser Umwandlung die 
Gesellschafter der neuen Gesellschaft m. b. H. in diese das anS Grund
stücken und Maschinen rc bestehende Vermögen der bisherigen Aktien
gesellschaft im Sinne der Tarifst. 25 c deS preußischen Stempel
gesetzes als Sacheinlage eingebracht haben. Diese grage ist, in 
Übereinstimmung mit dem Berufungsrichter sowie im Einklang mit 
den Kommentarm zum Stempelgesetz von Heinitz und Hummel u. 
von Specht sowie dem Staub'schen Kommentar zum Gesetz über die 
Gesellschaften m. b. H., zu bejahen. Was die Klägerin und der erste 
Richter gegen diese Auffassung geltend gemacht haben, ist nicht stichhaltig. 

1. Es kann zunächst ein ernstlicher Zweifel daran nicht bestehen, 
daß hier eine Änderung deS Rechtssubjektes vorliegt. Die Aktien
gesellschaft ist ein andere- Rechtsgebilde, als die Gesellschaft m. b. H.; 
beide stellen verschiedene, selbständige juristische Persönlichkeiten dar. 
Daß die Gesellschafter der Gesellschaft m. b. H. identisch sind mit 
den bisherigen Aktionären der aufgelösten Aktiengesellschaft, ist be
langlos, da weder bei dieser noch bei jener die einzelnen physischen 
Personen die Träger der Gesellschaft sind. Die Tatsache, daß der 
V. Zivilsmat deS Reichsgerichts, in Abweichung von dem früheren 
Preußischen Obertribunal, (Entsch. in Zivils. Bd. 26 S. 336) an
genommen hat, bei der Umwandlung einer Gewerkschaft deS steeußi- 
schm Rechts in eine Aktiengesellschaft bleibe daS Rechtssubjekt dasselbe, 
es erscheine dieses Rechtssubjekt nur in einer anderen GesellschastS-



form wie in einem neuen Gewände, kann keinen Anlaß bieten, den 
§ 137 G.V.G. zur Anwendung zu bringen, da die Rechtsfrage in 
beiden Fällen nicht genau dieselbe ist. übrigens sei darauf hin
gewiesen, daß bet IV. Zivilsenat bei Reichsgerichts sich durch jene 
Entscheidung nicht hat abhalten lassen, in der Übernahme der Asiien 
der neuen Aktiengesellschalt durch die Gründer gegen Hingabe ihrer 
Kuxe ein reichsstempelpflichtiges Anschaffungsgeschäft zu erblicken 
(Gruchot, Beiträge Bd. 35 S. 1174).

2. Auch die namentlich vom ersten Richter vertretene Ansicht, 
daß es hier an einem rechtsgeschäftlichen Einbringen mangele, ist 
verfehlt; es wird dabei das obligatorische Kausalgeschäft mit dem 
dinglichen Rechtsakt verwechselt. Das Einbringungsgeschäft ist in 
dem GesellschaftSvertrage enthalten, der die Errichtung der Gesell
schaft m. b. H. zum Gegenstände hat, und zwar im besonderen in 
der Erklärung der Gründer der Gesellschaft, daß sie auf ihre-Stamm- 
einlagen das Vermögen der aufgelösten Aktiengesellschaft als Sach
einlage einbringen. Dieses Kausalgeschäft unterliegt dem Stempel, 
nicht der dingliche Übergang. Daher ist eS für die Stcmvelpflicht 
gleichgültig, daß, wenn die Voraussetzungen des § 78 a. F. (§ 80 
n. F.) vorliegen, alsdann nach ß 79 a. F. (§ 81 n. F.) mit der Ein
tragung der neuen Gesellschaft in das Handelsregister auf sie das 
Vermögen der aufgelösten Gesellschaft von Rechts wegen übergeht. 
Dies hat keine andere Bedeutung als die, daß die sonst erforderlichen, 
aber der Stempelsteuer auch nicht unterliegenden einzelnen Übet» 
tragungSakte (Auflassung sTarifst. 8 Abs. 3], Zession) wegfallen.

3. Die Revision legte besonderes Gewicht auf den Gedanken, 
daß die Aktionäre keinen Anteil an den einzelnen Vermögensgegen
ständen der Aktiengesellschaft hätten, und daß eS daher ausgeschlossen 
sei, zu sagen, daß die Gesellschafter Grundstücke, Maschinen, Forde
rungen rc einbrächten. Allein auch diese Betrachtung kann nicht für 
durchgreifend erachtet werden. Das Verhältnis der Aktionäre zur 
Aktiengesellschaft und zu deren Bermögm während des Bestehens der 
Gesellschaft muß völlig ausscheiden; hier liegt etwas Besonderes, 
Eigenartiges, durch das Gesetz nur für diesen Fall Geregeltes vor. 
Geht alles seinen vorschriftsmäßigen Gang, so steht außer Zweifel, 
daß die Aktiengesellschaft mit der Auflösung untergeht; sie existiert 
nicht mehr, und sie bringt daher auch in die neue Gesellschaft nichts
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ein, sondern diejenigen, die in die neue Gesellschaft etwas „einbringen", 
sind deren Gründer, die Gesellschafter der zukünftigen Gesellschaft. 
Ihre Stammeinlagen sind eS, auf die sie, statt sie bar einzuzahlen, 
eine Sacheinlage machen. Diese Sacheinlage besteht für alle Gesell
schafter gemeinsam in dem Vermögen der bisherigen Aktiengesellschaft. 
Zu diesem Tun sind sie durch daS Gesetz ermächtigt worden, wenn 
die Voraussetzung hierfür, nämlich ein gemäß § 78 des Gesetzes ge
faßter, auf daS Ziel der Umwandlung gerichteter Auflösungsbeschluß 
der Aktiengesellschaft vorliegt. Richtig ist, daß bei solchem Zustande 
der Dinge nicht jeder einzelne Gesellschafter einzeln Grundstücke, 
Maschinen rc einbringt; wohl aber bringen sie gemeinsam ein Ver
mögen ein, das aus solchen Gegenständen besteht. Damit wird das 
Erfordernis der streitigen Tarifst. 25 o erfüllt, welche lautet: 

„Das Einbringen von nicht in Geld bestehendem Vermögen, in
soweit zu dem eingebrachten Vermögen unbewegliche Sachen 
gehören, daS eingebrachte Vermögen aus bewegliche» Ver- 
mögensgegenständen besteht", rc.

4. Ohne Bedeutung ist schließlich auch der Umstand, daß in der 
Reichstagskommission der Wille bestand, die Umwandlung einer Aktien
gesellschaft in eine Gesellschaft m. b. H. stempel- und abgabenftei zu 
machen. Zunächst war allerdings ein Antrag angenommen worden, 
welcher lautete: „Die zum Zweck der Umwandlung aufgenommenen 
Urkunden sind stempelfrei". Allein nachdem von dem Vertreter der 
verbündeten Regierungen geltend gemacht worden war, daß ein so 
weitgehender Eingriff in die Steuerhoheit der Bundesstaaten, wie er 
in der Festsetzung bar Stempel, und Abgabenfreiheit der in Betracht 
kommenden, ausschließlich nach Maßgabe der landesrechtlichen Be
stimmungen vorzunehmenden Rechtsakte enthalten sei, in hohem Grade 
als unerwünscht betrachtet werden müsse, einigte man sich dahin, jenen 
Zweck auf andere Weise, nämlich durch die Bestimmung zu erreichen, 
daß das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft auf die neue von 
Rechts wegen übergehen solle. Man glaubte, bei einer derartigen 
Regelung der Sache würden stempelpflichtige, abgabenpflichtige Rechts
geschäfte hinsichtlich des Überganges des Vermögens von der alten 
auf die neue Gesellschaft überhaupt nicht vorkommen. Dies war 
auch nach dem damaligen Stande der preußischen Stempelgesetzgebung 
zutreffend. Allein da daS Reichsgesetz andersartige Beschränkungen



nicht eingeführt hatte, so war hie Landesgesetzgebung nicht behindert, 
so wie es da- preußische Stempelgesetz von 1895 getan hat, daS 
Einbringen von Vermögen in eine Gesellschaft m. b. H. mit der 
Wirkung zu besteuern, daß nunmehr auch die hier in Frage stehen
den Akte darunter fallen."

4. Hat der eine von zwei Gesellschaftern einer offenen Handels
gesellschaft, die ihrerseits Gesellschafterin einer Gesellschaft m. b. H. 
ist, ein Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung der letzteren, 
wen« über die Entlastung des Geschäftsführers Beschluß gefaßt 
wird, und dieser der zweite Gesellschafter jener offenen Handels

gesellschaft ist?

I. Zivilsenat. Urt. v. 27.Juni 1906 ÜS.G.'er Holzkontor, Ges.m.b.H. 
(Bell.) w. I. B. & Sohn (Kl.). Rep. I. 59/06.

I. Landgericht Magdeburg.
II. OderlandrSgericht Naumburg a. S.

Die Klägerin, eine offene Handelsgesellschaft, gehörte zu den 
Gesellschaftern der verklagten Gesellschaft m. b. H. Gesellschafterin 
dieser letzteren war auch die offene Handelsgesellschaft H. & G., deren 
Gesellschafter H. und G. waren. H. war zugleich Geschäftsführer 
der verklagten Gesellschaft m. b. H. Gestritten wurde zwischen den 
Parteien über die Gültigkeit von Beschlüssen, bei deren Fassung G. 
al- Vertreter der offenen Handelsgesellschaft H. & G. mitgestimmt 
hatte. Das weitere ergibt sich aus den 

Gründen:
... „Die noch in Betracht kommenden Beschlüsse, deren Rechts

beständigkeit die beiden Vorinstanzen übereinstimmend verneint haben, 
betreffen

1. die Genehmigung der Gewinn- und Verlustrechnung, wie sie 
den Gesellschaftern zugestellt war,

2. die Erteilung der Entlastung für den Geschäftsführer H.,
3. die Ablehnung des vom Gesellschafter B. gestellten Antrags, 

Regreßansprüche gegen den Geschäftsführer H. zu erheben.
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4. Gesetz, betr. die Gesellschaften m. b. H., § 47 Abs. 4. 15

Unstreitig ist die Mehrheit für diese Beschlüsse dadurch herbei
geführt worden, daß G. als Vertreter der Firma H. & G. für diese 
Beschlüsse stimmte; seine Stimmen gaben den Ausschlag. Diese Ab
stimmung deS G. halten die Vorinstanzen für ungesetzlich; sie sind 
der Meinung, daß G. im Hinblick aus § 47 Abs. 4 deS Gesetzes, 
betr. die Gesellschaften m. b. H., bei den in Rede stehenden Beschlüssen 
der Gesellschafterversammlung nicht habe mitstimmen dürfen. Diese 
Meinung beruht indessen auf rechtlichem Irrtum; ein Fall deS § 47 
Abs. 4 lag bei den Beschlüssen, welche hier in Frage stehen, gar 
nicht vor, wie die Revision mit Recht geltend macht. Der Abs. 4 
des § 47 lautet:

„Ein Gesellschafter, welcher durch die Beschlußfassung entlastet 
oder von einer Verbindlichkeit befreit werden soll, hat hierbei kein 
Stimmrecht und darf ein solcher auch nicht für andere ausüben. 
Dasselbe gilt von einer Beschlußfassung, welche die Vornahme 
eines Rechtsgeschäfts oder die Einleitung oder Erledigung eines 
Rechtsstreites gegenüber einem Gesellschafter betrifft."

Rach dem ersten Satz hat ein Gesellschafter, welcher durch die 
Beschlußfaffung entlastet oder von einer Verbindlichkeit befreit werden 
soll, allerdings kein Stimmrecht. Allein die offene Handelsgesellschaft 
H. & G., deren Teilhaber G. für sie abgestimmt hat, sollte durch die 
Beschlußfassung weder entlastet noch von einer Verbindlichkeit befreit 
werden; die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit der Firma H. & G. 
stand bei den in zweiter Instanz noch in Betracht kommenden Be
schlüssen nicht in Frage. Entlastet werden sollte vielmehr nur der 
Geschäftsführer H., der als solcher persönlich Rechte und Verbindlich
keiten gegenüber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung hatte, von 
denen die offene Handelsgesellschaft H. & G. nicht berührt wurde. Ihr 
Schuldenstand wurde nicht vermindert oder vermehrt, je nachdem der 
Geschäftsführer H. von der Gesellschaft m. b. H. für seine persön
liche Tätigkeit bei derselben die Entlastung erhielt, oder nicht; auch 
durch die Erhebung von Regreßansprüchen gegen den Geschäftsführer 
wurde die Firma H. & G. nicht in Mitleidenschaft gezogen, da es 
auch hier sich nur um persönliche Verbindlichkeiten des Teilhabers H. 
handelte, für welche die Firma in keinem Falle einzutreten hatte. 
AuS dem Umstand, daß bei der offenen Handelsgesellschaft die unter 
der Firma der Gesellschaft zur gesamten Hand vereinigten Gesell-



schafter die Träger der gesellschaftlichen Rechte «nd Verbindlichkeiten 
und als Gesamteigentümer die Inhaber deS Vermögens der Gesell
schaft sind, kann kein für die Klägerin günstiger Schluß gezogen 
werden, da diese wegen der persönlichen Ansprüche, die sie gegen 
ihren Geschäftsführer hat, sich nicht an daS Gesellschaftsvermögen 
der Firma H. & G. halten kann. Dieser Firma konnte deshalb auch 
auf Grund des § 47 Abs. 4 daS Stimmrecht nicht versagt werden. 
Zur Vertretung der Firma in der Versammlung der Gesellschafter 
war der Teilhaber G., der die Stimmen in der Versammlung ab
gab, auf Grund deS § 125 H.G.B. befugt." ...

5. Muß in dem Verfahren, welches eine Anordnung nach § 1636 
B.G.B. ;nm Gegenstände hat, vor der Entscheidung ein Pfleger für 

daS Kind bestellt werden?
B.G.B. §§ 1636,1909.

IV. Zivilsenat. Beschl. v. 28.Juni 1906 i. S. E. Beschw.-Rep. IV. 
197/06.

I. Amtsgericht I München.
II. Landgericht I daselbst.

Die Ehe de- Bildhauers Joseph E. mit Elisabeth E. war geschieden; 
Joseph E. war allein für schuldig erklärt. AuS der Ehe war ein 
Kind hervorgegangen. DaS Kind befand sich bei seiner Mutter. 

Der Verkehr zwischen dem Vater und dem Kinde war nach 
einer Verfügung deS Vormundschaftsgerichts vom 11. März 1905 
in der Weise geregelt, daß Joseph E. da- Kind jeden Mittwoch von 
9 Uhr vormittags bis abends und jeden SamStag von 9 Uhr vor
mittag- bis 12 Uhr mittags bei sich haben sollte. 

Im September 1905 stellte Joseph E. bei dem Vormundschafts
gerichte den Antrag, seiner geschiedenen Frau die Sorge für die 
Person de- Kinde- zu entziehen, wogegen Elisabeth E. beantragte, 
den Verkehr ihre- geschiedenen Manne- mit dem Kinde zu be
schränken. Das Vormundschastsgericht lehnte, nachdem Beweise er
hoben worden waren, durch Verfügung vom 3. Februar 1906 die
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Anträge ab. Beide Teile erhoben Beschwerde. Joseph E. stellte 
bei dem Beschwerdegerichte Antrag dahin, die Sorge für die Person 
des Kindes ihm zu übertragen oder die Unterbringung des Kindes 
in einer Anstalt anzuordnen. Das Landgericht wies mit Beschluß 
vom 16. März 1906 die Beschwerde des Joseph E. zurück, entschied 
aber auf die Beschwerde der Elisabeth E., daß Joseph E. mit dem 
Kind nur einmal monatlich auf die Dauer von vier Stunden unter 
steter Aufsicht einer erwachsenen Person verkehren dürfe.

Joseph E. legte weitere Beschwerde ein; er bezeichnete die 
§§ 1635, 1636 und 1666 B.G.B. als verletzt. Das Bayerische 
Oberste Landesgericht fand weder in der Entscheidung des Land
gerichts noch in dem vorangegangenen Verfahren Grund zu einer 
Beanstandung, erachtete es insbesondere nicht für eine Verletzung 
deS Gesetzes, daß kein Pfleger zur Wahrnehmung der Interessen des 
Kindes bestellt worden war, soweit das Verfahren die Übertragung 
der Sorge für die Person des Kindes auf den Vater und die Unter
bringung des Kindes in einer Anstalt betraf, wies deshalb durch 
Beschluß vom 25. Mai 1906 unter Hinweis auf die Entscheidungen 
des Reichsgerichts vom 9. Februar und 7. Dezember 1905,

vgl. Entsch. des R.G.'s in Zivils. Bd. 60 S. 134; Entscheidungen 
in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Grund
buchrechts Bd. 6 S. 253, 

die weitere Beschwerde zurück, soweit sie die Zurückweisung der auf 
Anordnungen nach § 1635 oder § 1666 B.G.B. gerichteten Anträge 
zum Gegenstände hatte. Die Gründe, aus denen das Reichsgericht 
die Notwendigkeit der Bestellung eines Pflegers in den Fällen der 
§§ 1635, 1666 B.G.B. verneint hatte, hielt das Bayerische Oberste 
Landesgericht auch in den Fällen des § 1636 für zutreffend, war 
daher geneigt, die weitere Beschwerde auch insoweit zurückzuweisen, 
als sie die Anordnungen betraf, die für den Verkehr des Beschwerde- 
führers mit seiner Tochter getroffen worden waren, sah sich aber 
daran gehindert durch den Beschluß des Preußischen Kammergerichts 
in Berlin vom 9. Dezember 1901,

vgl. Entscheidungen in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts
barkeit und des Grundbuchrechts Bd. 3 S. 3, 

und legte aus diesem Grunde gemäß § 28 Abs. 2 Fr.G.G. die 
weitere Beschwerde dem Reichsgerichte vor.

Entsch. in S'vils. N.F.'lt (64). 2



DaS Reichsgericht wies die weitere Beschwerde zurück, au- 
folgenden 

Gründen:

„Den Erwägungen, die in dem Beschlusse vom 25. Mai 1906 
niedergelegt find, ist beizutreten. Ebensowenig wie in den Fällen der 
§g 1666,1635 B.G.B. kommt dem Kinde in dem Falle des § 1636 
eine Parteistellung zu. DaS Kind ist Gegenstand amtlicher Für
sorge; sein Interesse ist vor allem maßgebmd bei der Regelung, in 
welcher Weise der Ehegatte, dem die Sorge für die Person des 
Kindes nicht znsteht, von der Befugnis, mit dem Kinde persönlich 
zu verkehren, Gebrauch zu machen hat; der Mitwirkung deS Kindes 
bei dem Berfahren deS BormundschastSgerichtS bedarf eS aber nicht. 
DaS Interesse deS Kindes hat der Richter von Amts wegen wahr
zunehmen; die Bestimmungen der §§ 12, 15 Fr.G.G. setzen ihn in 
den Stand, seiner Aufgabe gerecht zu werden. Wie in dm Be
schlüssen de- Reichsgericht- vom 9. Februar und 7. Dezember 1905 
hervorgehoben ist, bleibt e- dem Ermessen der Richter, die über die 
Tatfrage zu entscheiden haben, überlassen, einen Pfleger zu bestellen, 
wenn die- nach den besonderen Umständen deS Falles zur Wahr
nehmung der Interessen des Kinde- dienlich erscheint. 

DaS Amtsgericht und das Landgericht haben demnach, auch 
soweit § 1636 B.G.B. in Betracht kommt, da- Gesetz nicht verletzt, 
indem sie davon absahm, der L. E. zur Wahmehmung ihrer Interessen 
einen Pfleger zu bestellen." ...

6. Ist Beschwerde zulässig gegen die Entscheidung eine- Oberlandes
gericht- über den Antrag eine- Armenanwalls au- § 126 Z.P.O. 

seiner Partei die Nachzahlung seiner Gebühren avfznerlegen? 
Z.P.O. §§ 126, 567 Abs. 2.

V. Zivilsenat. Beschl. v. 30. Juni 1906 i. S. Fr. w. M. u. M. w. 
Fr., Beschw. deS J.-R. Z. Beschw.-Rep. V. 106/06.

I. Landgericht Gotha. 
II. Oberlandesgericht Jena.
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wenn die- nach den besonderen Umständen deS Falles zur Wahr
nehmung der Interessen des Kinde- dienlich erscheint. 

DaS Amtsgericht und das Landgericht haben demnach, auch 
soweit § 1636 B.G.B. in Betracht kommt, da- Gesetz nicht verletzt, 
indem sie davon absahm, der L. E. zur Wahmehmung ihrer Interessen 
einen Pfleger zu bestellen." ...

6. Ist Beschwerde zulässig gegen die Entscheidung eine- Oberlandes
gericht- über den Antrag eine- Armenanwalls au- § 126 Z.P.O. 

seiner Partei die Nachzahlung seiner Gebühren avfznerlegen? 
Z.P.O. §§ 126, 567 Abs. 2.

V. Zivilsenat. Beschl. v. 30. Juni 1906 i. S. Fr. w. M. u. M. w. 
Fr., Beschw. deS J.-R. Z. Beschw.-Rep. V. 106/06.

I. Landgericht Gotha. 
II. Oberlandesgericht Jena.



Gründe: 
„In den beiden verbundenen Prozessen, die von den Eheleuten 

M. gegen bett Gastwirt Fr. nnd von der Ehefrau Fr. gegen die 
M.'schen Eheleute beim Landgericht G. anhängig gemacht worden 
waren, ist den Fr.'schen Eheleuten, erst in zweiter Instanz» vom Ober- 
landeSgerichte das Armenrecht bewilligt, und ein Armenanwalt zu- 
geordnet worden. Die Sachen wurden dann verglichen; die gericht
lichen Kosten beider Prozesse sollten geteilt, die außergerichtlichen von 
jeder Partei selbst getragen werden. Jetzt beantragte der Armen
anwalt beim Oberlandesgerichte, den Eheleuten Fr. auf Grund deS 
§125 Z.P O. die Nachzahlung der Beträge, von deren Berichtigung sie 
durch da- Armenrecht einstweilen befreit gewesen waren, aufzuerlegen. 
Das OberlandeSgericht hielt nicht sich, sondern da- Prozeßgericht 
erster Instanz zur Entscheidung über diesen Antrag für zuständig 
und gab den Antrag an da- Landgericht G. ab, da- ihn demnächst 
als unbegründet ablehnte. Inzwischen und auch noch nach dieser Ab
lehnung wiederholte aber der Anwalt den erwähnten Antrag beim 
OberlandeSgerichte, well dieses, und nicht daS Landgericht über ihn 
zu befinden habe, erhielt darauf aber einen ablehnenden Bescheid 
vom 28. Mai, in welchem daS Oberlandesgericht wiederholte, daß 
nicht das Oberlandesgericht, sondern die erste Instanz über den An
trag zu beschließen habe. 

Gegen diesen Beschluß legte der Anwalt beim OberlandeSgerichte 
Beschwerde an da- Reichsgericht ein (§ 569 Abs.2 Z.P.O.). Diese 
ist jedoch gemäß ß 574 Abs. 2 Z.P.O. vom Oberlandesgerichte durch 
Beschluß vom 11. Juni 1906 als unzulässig verworfen worden mit 
der Begründung, daß nach § 567 Abs. 2 Z.P.O. gegen die in betreff 
der Prozeßkosten erlassenen Entscheidungen der OberlandeSgerichte eine 
Beschwerde nicht zulässig sei. Binnen der vorgeschriebenen Frist hat 
der Beschwerdeführer hiergegen die Entscheidung deS Reichsgericht
angerufen (§ 574 Abs. 2). 

Der Beschwerdeführer hält den § 567 Abs.2 auf den vor
liegenden Fall nicht für anwendbar, weil der Gesetzgeber damit nur 
solche Entscheidungen der OberlandeSgerichte habe treffen wollen, die 
sich auf die Verteilung der Kostenlast oder die Höhe der liquidierten 
Gebühren und Auslagen der Parteivertreter bezögen, während es sich 
hier um einen Antrag auf dem Gebiete deS Armenrechts handle, der 

2*



das privatrechtliche Mandatsverhältnis zwischen Armenanwalt und 
Partei betreffe. Für die Richtigkeit dieser Ansicht spreche schon der 
Umstand, daß die Bestimmungen über die Prozeßkosten in einem be
sonderen Titel der Zivilprozeßordnung systematisch zusammengefaßt 
seien, die Bestimmungen über das Armenrecht in einem andern, und 
daß der Gesetzgeber in § 567 Abs. 2 nur die Entscheidungen über 
die Prozeßkosten genannt habe.

Dieser Ansicht kann nicht beigetreten werden. Die Bestimmung 
im Abs. 2 dss § 567 ergibt weder nach ihrem Wortlaute noch nach 
der Absicht deS Gesetzgebers den beschränkten Sinn, den der Be
schwerdeführer ihr beilegt. Wenn dort von den in betreff der 
Prozeßkosten erlassenen Entscheidungen der OberlandeSgerichte die 
Rede ist, so ist daS ein so allgemeiner Ausdruck, daß es schwer fallen 
würde, einen besseren Ausdruck dafür zu finden, daß alle Ent
scheidungen der Oberlandesgerichte, die sich auf die Prozeßkostenpflicht 
der Parteien beziehen, von der Bestimmung betroffen werden sollen. 
Daß die- die Absicht des Gesetzgebers war, kann keinem Zweifel 
unterliegen; denn der erwähnte AuSdrnck ist in die Novelle vom 
5. Juni 1905 übernommen worden aus der Novelle vom 17. Mai 1898, 
die dem § 567 (damals 530) einen Abs. 2 folgenden Wortlaute- ge
geben hatte:

„Gegen die in betreff der Prozeßkosten erlassenen Entscheidungen 
der Oberlandesgerichte ist die Beschwerde nur zulässig, wenn die 
Beschwerdesumme deu Betrag von 100 Jl übersteigt." 

Schon diese Bestimmung zielte auf eine Entlastung deS Reichsgerichts 
von solchen.Entscheidungen ab, die, wie sich die Motive ausdrückten, 
in keinem Verhältnis ständen zu der geringen Bedeutung, die den 
betreffenden Sachen in der Regel beiwohne, und dahin wurden nament
lich die Entscheidungen auf dem Gebiete des Kostenwesens gerechnet, 
bei denen es sich meist um geringfügige Beträge und einfachere 
Fragen handle, welche zudem durch die Rechtsprechung schon im 
allgemeinen geklärt seien. Hiernach ist es ausgeschlossen, daß der 
Gesetzgeber damals von der Beschränkung der Beschwerde in Kosten
sachen die eine oder andere Kostenentscheidung hätte ausnehmen wollen. 

Vgl. Entsch. des R.G.'s in Zivils. Bd. 47 S. 362; Bd. 51 S. 100. 
Jetzt ist die Gesetzgebung noch einen Schritt weiter in der Entlastung 
des Reichsgerichts gegangen, indem sie durch die Novelle vom 5. Juni



1905 die Beschwerde an da- Reichsgericht gegen Entscheidungen 
der Oberlandesgerichte in betreff der Prozeßkosten überhaupt aus
geschlossen hat.

Daß nun in der vorliegenden Sache der Antrag des Beschwerde
führers, über dessen Ablehnung er sich beschwert, eine Entscheidung 
des Oberlandesgerichts in betreff der Prozeßkosten bezielte, ist nicht 
zu bestreiten. Der Beschwerdeführer wollte entschieden haben, daß 
seine Partei ihm Prozeßkosten nachzuzahlen habe, von deren sofortiger 
Erlegung sie durch daS ihr bewilligte Armenrecht befreit gewesen ist. 
Und wenn da- Oberlandesgericht diesen Antrag zwar nicht aus sach- 
lichen Gründen, sondern weil eS sich für unzuständig hielt, ab
gewiesen hat, so hat eS damit doch immerhin «ine Entscheidung in 
betreff der Prozeßkosten erlassen.

Daß der § 126 Z.P.O., auf dem der Antrag fußte, nicht in 
dem Titel über die Prozeßkosten steht, sondern in dem über daS 
Armenrecht, tut vollends nichts zur Sache; er betrifft gleichwohl die 
Prozeßkosten, die nachgezahlt werden sollen. 

Die Beschwerde ist demnach mit Recht vom OberlandeSgericht 
als unzulässig verworfen worden."

7. Fällt ein SchiffStranSport im Abladehafen vom Lande an den 
Pier, an dem der Seedampfer anliegt, dann stets unter die See- 
verficherung, wenn der Versicherer das Leichterrisiko im Abladehafen 

übernommen hat?
H.G.B. 88 824, 827. 

Allg. (Hamb.) Seeversicherungs-Bedingungen § 73.

I. Zivilsenat. Urt. v. 30. Juni 1906 i. S. de Fr. & Co. (Kl.) w. 
Deutsche Transport-Versicherungsgesellschaft (Bell.). Rep. I. 13/06.

I. Landgericht I Berlin, Kammer für Handelssachen.
II. Kammergericht daselbst.

Die Klägerin versandte von Cincinnati mit der Bahn eine An
zahl von Kisten mit Maschinenteilen nach New-Jork, um sie von 
dort mit dem Dampfer des Norddeutschen Lloyd .Bremen" nach
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22 7. Seeversicherung. Leichterrisilo.

Europa weiter zu befördern. Die Waren kamen am 29. Juni 1900 
auf der New-Aorker Endstation der Ohio-Baltimore-Bahn St. George 
an und wurden noch an demselben Tage in den der Eisenbahngesellschast 
gehörigen Leichter „Hackensack" verladen, der sie dem am Hoboken- 
Pier liegenden Dampfer „Bremen" zubringen sollte. Dort wurdeu 
sie jedoch auf Anweisung der Vertretung der Lloyd zunächst auf den 
Pier gebracht, um zu geeigneter Zeit von hier in den Dampfer ver
laden zu werden. Bevor letztere Verladung bewerkstelligt wurde, 
gingen die Waren auf dem Pier durch einen Brand, der am 30. Juni 
ausbrach, unter.

Die Klägerin verlangte den ihr entstandenen Schaden auf Grund 
der Police, mit der sie für den Transport von Rew-Aork nach 
Europa bei der Beklagten versichert war, von dieser ersetzt. Für 
den Rechtsstreit kamen zwei Klauseln der Artikels 6 der „Allgemeinen 
Versicherungs-Bedingungen" in Betracht, welche lauten:

„Die von der Gesellschaft übernommene Gefahr beginnt mit 
dem Zeitpunkte, in welchem die Güter behufs der Einladung in 
das Schiff oder in die Leichterfahrzeuge vom Lande scheiden." 

„Bei der Einladung und Ausladung trägt der Versicherer die 
Gefahr der ortsgebräuchlichen Benutzung von Leichterfahrzeugen." 

Die Beklagte beantragte Klagabweisung, weil eS sich bei dem 
Transporte von der Station St. George nach dem Pier um einen 
Transport von Land zu Land gehandelt habe, und das übernommene 
Risiko für sie erst begonnen haben würde, wenn die Waren zweck- 
Verladung in die „Bremen" den Pier wieder verlassen hätten. 

In den Vorinstanzen wurde die Klage abgewiesen. Die Revision 
der Klägerin ist zurückgewiesen worden au- folgenden 

Gründen:
„Die Revision konnte keinen Erfolg haben, obwohl der Be

gründung des BorderrichterS nicht in allen Teilen beigetreten 
werden kann.

Mit Unrecht wird in dem angefochtenen Urteile Gewicht darauf 
gelegt, daß der Dampfer „Hackensack" nicht dem Norddeutschen Lloyd, 
sondern der Eisenbahn gehörte, und daß letztere den Transport von 
der Endstation St. George zu dem Dampfer „Bremen", bzw. zum 
Pier, wo dieser Dampfet lag, besorgt hat. Rechtsirrig ist auch die 
damit in Zusammenhang stehende Annahme, daß die Versicherung der



Seetransportes, d. h. des unter die Police fallenden Transporte-, 
keinenfalls vor der Ablieferung an den Lloyd beginne» konnte. W 
ist dabei nicht beachtet, daß Beklagte nach den im Tatbestand mit
geteilten Klauseln, übrigens entsprechend dem § 824 H.G.B., daS 
Leichterrisiko im Abladehafen übernommen hat. Als Leichter im 
Sinne deS erwähnten Gesetze- wie der Klauseln ist aber jedes Schiff 
anzusehen, welches den Transport deS versicherten Gute- vom Lande 
nach dem zur Ausführung des Seetransportes bestimmten Schiffe 
besorgt. Es ist daher unerheblich, wer der Unternehmer diese- 
Leichtertransportes ist, und ob da- Gut mit der Einladung in den 
Leichter zugleich dem Seeverfrachter überliefert wird.

Man wird auch darin der Revision Recht geben müssen, daß die 
versicherte Gefahr beginnt, sobald daS Gut von demjenigen Leichter 
übernommen ist, der bestimmt ist, dasselbe an den Seedampfer zu 
bringen, und daß sie, einmal begonnen, dadurch nicht unterbrochen 
wird, daß von feiten des Seedampfers ausnahmsweise aus besonderen 
Gründen die Anweisung an den zur direkten Ablieferung bereiten 
Leichter ergeht, daS Gut einstweilen auf den Pier zu legen, wo der 
Dampfer anliegt. ES folgt die- aus § 827 H.G.B., wie ans der 
Natur der Sache, da die Unterbrechung einer einmal begonnenen 
Versicherung durch derartige außergewöhnliche Zufälligkeiten, mit 
denen aber stets zu rechnen ist, sehr unzweckmäßig wäre und nicht 
als dem Willen der Kontrahenten entsprechend angesehen werden kann. 

Ebenso zweifellos ist es aber, daß die Versicherung einen Trans
port nicht deckt, der von dem Dampfer „Hackensack- von der Station 
St. George nach dem zum Lande gehörigen Pier des Norddeutschen 
Lloyd in Hoboken ausgeführt ist, daß eS dazu vielmehr einer be
sonderen Klausel, wie sie z. B. in dem Zusatze des 8 73 der Allgemeinen 
(Hamburger) Seeversicherungs-Bedingungen enthalten ist, bedurft hätte. 
Diese Annahme des Vorderrichters ist auch von der Revision nicht 
angegriffen worden.

Die Entscheidung hängt daher davon ab, ob die Klägerin nach
weisen kann, daß der Dampfer „Hackensack" bestimmt war, daS Gut 
zur unmittelbaren Übernahme an den Seedampfer zu bringen, da 

dann allerdings daS Leichterrisiko eingetreten wäre, und damit die 
ganze Versicherung zu laufen begonnen hätte. Dieser Nachweis ist 
aber nach den Feststellungen der Vorinstanz nicht erbracht. ES ge-



nügt dazu nicht, daß der „Hackensack", wie als festgestellt angesehen 
werden kann, Order hatte, daS Gut dem Dampfer „Bremen" zur 
Verfügung zu stellen, wenn nach der tatsächlichen Übung bei der

artigen Transporten damit, als mit einem regelmäßig oder häufig 
eintretenden Falle, zu rechnen war, daß die Anweisung von feiten 
der „Bremen" dahin ging, daS Gut auf den Pier zu legen. Bei 
einer solchen Sachlage hing eS von dem tatsächlichen Verlauf und 
der konkreten Gestaltung deS Einzelfalles ab, ob ein Leichtertransport 
im Sinne der Police, oder ein Transport von Land zu Land anzu
nehmen war. Nun ergibt sich aber aus der Aussage deS Zeugen 
Sch., auf die der Vorderrichter Bezug nimmt und gegen deren In
halt Einwendungen nicht erhoben sind, daß bei derartigen Trans
porten die für den Lloyd bestimmten Waren im allgemeinen von 
dem sogenannten Leichterschiff auf den Ausladeplatz und dann von 
diesem auS an Bord deS Seedampfers gebracht werden. Danach 
konnte der Vorderrichter nach dem konkreten Verlaufe mit Recht 
feststellen, daß auch im vorliegenden Falle nur eine Befördemng 
von Land zu Land, die durch die Police nicht gedeckt wird, statt
gefunden hat."...

8. Ist der FiskuS schadensersatzpflichtig, wenn infolge der von ihm 
bewirkten Wegräumung eines Stauwerks in einem öffentlichen Flusse 
der Grundwasserstand benachbarter Wiesen sich senkt, und diese da

durch trocken gelegt werden?

VII. Zivilsenat. Urt v. 3. Juli 1906 i. S. B. (Kl.) w. preuß. 
FiSkuS (Bekl.). Rep. VII. 643/05.

I. Landgericht Insterburg.
n. Oberlandesgericht Königsberg.

Im Jahre 1886 beseitigte die preußische Staatsregierung den 
Stau der bei Gr.-B. am Pregel seit 1723 bestehenden Wassermühle, 
welche sie einige Jahre vorher angekauft hatte. Sie nahm ferner 
in jener Zeit am Pregel verschiedene Regulierungsarbeiten vor, die 
teils in Geradelegung des Flußbettes, teils in Baggerungen und
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Buhnenbauten bestanden. Hierdurch wurde in den Jahren 1887 bis 
1896 eine nicht unerhebliche Senkung des Wasserspiegels des Pregels 
herbeigeführt. Nach der Behauptung deS Klägers hatten diese 
Maßnahmen insofern einen schädlichen Einfluß auf seinen oberhalb 
Gr.-B.'S am Pregel belegenen, sehr umfangreichen Wiesenbesitz, alS 
deffen Grundwaflerstand infolge der Senkung des Wasserstandes des 
PregelS ebenfalls erheblich sank, und als außerdem die früheren feine 
Wiesen durchfeuchtenden und befruchtenden Überschwemmungen weg
fielen. Er klagte den ihm hierdurch erwachsenen Schaden unter Be- 
rufung auf § 75 Einl. zum A.L.R. gegen den Beklagten ein, wurde 
aber in beiden Borinstanzen mit der Klage abgewiesen. Seine Re- 
vifion hat keinen Erfolg gehabt. 

Gründe:
„Im § 75 Einl. zum A.L.R. sind unter den dort erwähnten 

„Vorteilen" nach der feststehenden Rechtsprechung des Reichsgerichts 
nur solche zu verstehen, auf die der Beschädigte ein wohlerworbenes 
Recht hatte. Daß im gegenwärtigen Falle durch die Maßnahmen 
deS Beklagten ein wohlerworbenes Recht des Klägers beeinträchtigt 
worden sei, hat dieser nicht nachzuweisen vermocht. Durch Anlage 
eines Staues wird nach der bestehenden Gesetzgebung ein Recht der 
Anlieger auf Fortbestehen des Staues nicht begründet; insbesondere 
kann ein solches nicht aus der Bestimmung des § 97 A.L.R. I. 8 
hergeleitet werden; denn erstens befindet sich diese in dem mit § 33 
beginnenden Abschnitt deS achten Titels, der unter dem Marginale 
„Gesetzliche Einschränkungen zum Besten des gemeinen WesenS" 
steht, und zweiten- ist, wie bereits der Berufungsrichter zutreffend 
hervorgehoben hat, unter „Änderung" im § 97 nur eine Änderung der 

fortbestehenden Schleusen und Wehre, nicht aber deren Weg
räumung zu verstehen. Demgemäß heißt eS auch bei Nieberding, 
Wasserrecht 1. und 2. Aufl. (Nieberding-Frank), daß die Be
seitigung bestehender Stauwerke dm Besitzern im allgemeinen un
benommen sei, ohne Rücksicht darauf, daß etwa anderen Besitzern 
dadurch Nachteile erwachsen. Den Erwerb eines besonderen Privat
rechts an dem hier in Frage stehenden Stau durch Ersitzung oder 
sonstwie durch besonderen Titel hat Kläger nicht dargetän. Davon, 
daß der Kläger irgendwelche Rechte deshalb gewonnen hätte, weil 
der Stau ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde beseitigt wordm



ist, kann keine Rede sein, da im Gebiet de- preußischen Rechte- zur
zeit keine Bestimmung vorhanden ist, welche die Beseitigung an eine 
polizeiliche Genehmigung knüpfte. Im § 159 de- im Jahre. 1894 
veröffentlichten, von einer Ministerialkommission ausgearbeiteten Ent
wurfs eine- preußischen Waffergesetze- war allerdings die Bestimmung 
vorgesehen, daß der Inhaber einer Stauanlage sie nur mit Ge
nehmigung der Wafferpolizeibehörde beseitigen dürfe; diese Bestimmung 
war aber, wie die Begründung zeigt, nicht etwa als eine solche ge
meint, die geltendes Recht wiederhole, sondern sie sollte, wie ins
besondere die Bezugnahme auf § 86 des Hannoverschen und § 1 des 
Elsaß-Lothringischen Wassergesetzes klar ergibt, neues Recht einführen. 
Auch in keiner der gutachtlichen Äußerungen, die zu diesem Entwurf 
ergangen sind, insbesondere von feiten der Behörden, ist auch nur 
angedeutet, daß eS sich bei dieser Bestimmung um Fortbestehen gelten
den Recht- handle. Daß der Kläger keinen berechtigten Anspruch 
auf fernere Überschwemmungen hat, folgt aus dem Vorstehenden ohne 

weitere- von selbst. ES bleibt daher allein die Frage übrig, ob nach 
bisherigem preußischen Recht — mir dieses kommt in Betracht, da 
die schadenbringenden Handlungen in die Zeit vor dem Inkrafttreten 
deS Bürgerlichen Gesetzbuchs fallen — der Eigentümer eines Grund
stücke- gemäß der allgemeinen für daS Eigentum und die Eingriffe 
in dieses gellenden Grundsätze Schadensersatzansprüche deswegen er
heben kann, weil durch Maßnahmen auf einem benachbarten Grund
stück der Grundwasserstand seines Grundstückes gesenkt worden ist. 
Diese Frage ist mit dem Berufungsrichter zu verneinen. Die Rechts
normen bezüglich der Immission können hier nicht zur Anwendung 
kommen, da eS sich um das Gegenteil einer solchen handelt. Eine 
Einwirkung liegt allerdings vor; sie findet ihre Ursache in dem natür
lichen Zusammenhang, in welchem der Grundwasserstand eines Grund
stücks mit dem Grundwasserstand benachbarter Grundstücke und dem 
Wasserstande der in der Nähe befindlichen Gewäffer steht. Allein 
diese Einwirkung ist negativer Art und wird durch keine gesetzliche 
Bestimmung des preußischen Recht- für unzulässig erklärt; vielmehr 
zeigt die Bestimmung deS § 130 A.L.R. I. 8 und die dazu ergangene 
Rechtsprechung deS ftüheren Obertribunals und des Reichsgerichts, 
daß, sofern der Eigentümer deS Nachbargrundstücks im übrigen in 
den Schranken seines Eigentum- bleibt, die durch ihn bewirkte Ent-



ziehung von Wasser ihn nicht haftpflichtig macht. Nun führt die 
Revision zwar au-, wmn dieser Grundsatz auch für Privatgrundstücke 
gelten möge, so könne er doch keine Anerkennung beanspruchen für 
Handlungen an öffentlichen Flüssen, da diese in niemandes Eigentum 
ständen. Allein eine solche Unterscheidung kann nicht für begründet 
erachtet werden. WaS im § 21 A.L.R. II. 14 unter dem „gemeinen 
Eigentum des Staates" zu verstehen ist, welchem auch die öffentlichen 
Flüsse zugerechnet werden, braucht hier des näheren nicht erörtert zu 
werden; soviel erscheint als zweifellos, daß, wen» der Staat sich bei 
den an einem öffentlichen Flusse vorgenommenen Maßnahmen in An
sehung der Einwirkung auf die Nachbargrundstücke in den Schranken 
hält, die für das Privateigentum bestehen, er im allgemeinen und 
abgesehen von besonderen Bestimmungen, jedenfalls aber in Fällen 
der vorliegenden Art für eine solche Einwirkung nicht verantwortlich 
gemacht werden kann. Konkret gesprochen, bedeutet die- in Anwendung 
auf den gegenwärtigen Fall, daß der Staat, wenn er durch Weg
räumung künstlicher Hindernisse einem öffentlichen Flusse seinen natür
lichen Wasserstand wiedergibt, dadurch den Anliegern nicht schadens
ersatzpflichtig werden kann, da aus keiner Bestimmung des preußischen 
Rechts ein Privatrecht der Anlieger eine- öffentlichen Flusse- 
auf Bestehen eines bestimmten WasserstandeS des Flusses 
zum Zweck der Erhaltung eines bestimmten Gmndwasserstandes ihrer 
Grundstücke herzuleiten ist.

Ganz verfehlt ist die Berufung des Kläger- auf § 14 des Ent
eignungsgesetzes und des Eisenbahngesetzes von 1838. Diese Be
stimmungen geben lediglich den Verwaltungsbehörden die Befugnis, 
nach ihrem Ermessen im Interesse derjenigen, die durch das Unter
nehmen berührt werden, die Herstellung gewisser Einrichtungen dem 
Unternehmer aufzuerlegen. Ein privatrechtlicher Anspruch wird durch 
diese Bestimmungen nicht begründet, und irgend ein allgemeiner dem 
Kläger günstiger RechtSsatz läßt sich aus diesen Vorschriften nicht 
herleiten. Das Hauptgewicht legte die Revision auf den Gedanken, 
daß, wenn der Staat den früheren Zustand des Flusses wieder her
stelle, er dann auch gehalten sei, den früheren Zustand, d. h. das 
Niveau der klägerischen Wiesen, wiederherzustellen,, welches sie vor der 
Anlegung deS Mühlenstaues gehabt hätten, und welche- durch die 
Schlick und Sand ablagernden Überschwemmungen erheblich erhöht



Worben fei, sowie daß der Staat, wenn er dies nicht tue, Schadens
ersatz leisten müsse. Die Revision hat nicht darzulegen vermocht, 
auf welchem RechtSgrnnde dieser Anspruch dem Beklagten gegenüber 
bernhm soll. Er ist Sonderrechtsnachfolger des Eigentümers der 
Mühlanlage und nicht für dessen Handlungen haftpflichtig; auf der 
ankeren Seite hat der Kläger die Grundstücke in dem Zustande er
worben, in dem sie sich jetzt, d. h. vor der Niederlegung des Staues, 
befanden, insbesondere mit dem schon vorhandenen gegenwärtigen 
Niveau. Es läßt sich bei diesem Stande der Dinge kein RechtS- 
grund erfinden, aus welchem der Beklagte dem Kläger gegenüber zur 
Wiederherstellung des früheren Zustandes und eventuell zum Schadens
ersatz verpflichtet sein sollte. Dieser schon vom Berufungsrichter 
geltend gemachten Erwägung hält die Revision entgegen, daß es sich 
bei ben durch das Vorhandensein der Stauanlage herbeigeführten 
Ablagerungen und Bodenerhöhungen nicht um Nachteile, sondern um 
Vorteile gehandelt habe. Allein wenn dies auch richtig sein mag, 
so ist doch nicht ersichtlich, daß dadurch die Rechtslage irgendwie 
verändert wird. Weder aus den bezüglich einer Stauanlage bestehen
den Rechtsverhältnissen noch aus allgemeinen rechtlichen Gesichts
punkten kann eine Wiederherstellungspflicht und damit eine eventuelle 
Schadensersatzpflicht des Beklagten begründet werben." 

9. Auszahlung bet Versicherungssumme für verbrannte Maschinen 
eines Fabrikgrundstücks an den Konkursverwalter im Konkurse des 
Grundstückseigentümers. Können die Hypothekengläubiger oder der 

Erstehet des Grundstücks auf Herausgabe klagen?
B.G.B. §§ 1128, 1129, 812, 816. 

Zw.V.G. § 90.

V. Zivilsenat. Urt. v. 4. Juli 1906 i. S. Sch. & Co. (Kl.) w. 
Schm. Konk. (Bekl.). Rep. V. 412/05.

I. Landgericht Kiel.
II. Oberlandesgericht daselbst.

Die in Konkurs geratene Firma F. S. Schm, in E. hatte dort 
früher auf zwei Grundstücken eine Lederfabrik mit Zurichterei be-
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trieben. Die Grundstücke waren mit einigen maschinellen Einrichtungen 
bei der Landesbrandkasse, die übrigen Maschinen und Vorräte bei 
der Versicherungsgesellschaft Colonia von der Firma gegen Feuer
schaden versichert. Im Februar 1903 wurde die Fabrik und ein 
Teil der Maschinen durch Feuer zerstört oder beschädigt, und am 
6. Juli 1903 zahlte die Colonia, nachdem inzwischen (am 28. April 
1903) der Konkurs über die Firma eröffnet worden war, an den jetzt 
verklagten Konkursverwalter als Versicherungssumme für verbrannte 
Maschinen und Vorräte 46293,95^, wovon nach Behauptung der 
Klägerin 38000^ auf die Maschinen zu rechnen sind. Demnächst 
kamen die beiden Grundstücke, anscheinend auf Betreiben der Klägerin, 
für die auf jedem derselben eine Sicherungshypothek von 25000 JT 
eingetragen war, zur Zwangsversteigerung. Die Beschlagnahme in 
dieser erfolgte int November 1903, und am 23. März 1904 wurden 
die Grundstücke der Klägerin zugeschlagen. Diese erhob nun, und 
zwar sowohl auf Grund des Zuschlags wie in ihrer Eigenschaft als Hypo
thekengläubigerin, Anspruch auf Herauszahlung derjenigen 88000 Jf, 
die der Konkursverwalter als Versicherungssumme für die Maschinen 
eingehoben hatte. Die Klage wurde in erster Instanz abgewiesen; 
die Berufung der Klägerin war ohne Erfolg. Auch ihre Revision 
wurde zurückgewiesen, aus folgenden 

Gründen:
„Ob die verbrannten Maschinen Bestandteile, oder nur Zubehör 

der Grundstücke waren, auf denen die Hypotheken der Klägerin ge
haftet haben, und die von ihr in der Zwangsversteigerung erstanden 
worden sind, ist nicht festgestellt worden, weil die Vorinstanzen den 
Anspruch der Klägerin gegen die Konkursmasse auf Herausgabe der 
Versicherungsgelder in beiden Fällen für unbegründet halten. Die 
hiergegen erhobenen Revisionsangriffe erweisen sich als unbegründet. 

Warm die Maschinen Bestandteile der Grundstücke und als 
solche versichert, so konnte nach ausdrücklicher Bestimmung im § 1128 
B G B. der Versicherer die Versicherungssumme mit Wirkung gegen 
den Hypothekengläubiger an den Versicherten, also auch an den Ver
walter seiner KonkurSmaffe, erst zahlen, wenn er oder der Versicherte 
(Konkursverwalter) den Eintritt des BrandschadmS dem Hypotheken
gläubiger angezeigt hatte, und seitdem ein Monat verstrichen war. 
Eine solche Anzeige ist der Klägerin nicht gemacht worden. Folglich



so s. Hypothek; Verflcherimgsgelder.

hatte die trotzdem an den Konkursverwalter allein geleistete Zahlung 
(vgl. auch § 1281 B.G.B.) der Klägerin als Hypothekengläubigerin 
gegenüber keine rechtliche Wirkung; die Klägerin kann also nach wft 
vor gegen die Versicherungsgesellschaft auf Zahlung klagen. Gegen 
den Konkursverwalter dagegen gewann sie auS diesem Vorgang an 
und für sich keine Rechte, da durch die bloße Empfangnahme des 
Geldes von feiten des Konkursverwalters noch kein Rechtsverhältnis 
zwischen ihm und der Klägerin begründet wurde- Insbesondere 
wurden dadurch nicht die Voraussetzungen eine- Anspruchs aus un
gerechtfertigter Bereicherung hergestellt: weder hatte der Konkurs
verwalter etwas auf Kosten bet Klägerin erlangt (§ 812 B.G.B.), 
noch auch war, wie bemerkt, sein Zahlungsempfang von irgendwelchem 
Einfluß auf den Fortbestand der Forderung der Klägerin gegen die 
VersicherungSgesellschast (§ 816 B.G.B ). Daran ändert sich auch 
nichts, wenn die Sachlage von dem Standpunkt aus betrachtet wird, 
daß die Klägerin den Anspruch auf die Versicherungssumme auch noch 
erworben hatte durch den Zuschlag in der Zwangsversteigerung, der 
sich nach §§ 20 Abs. 2, 55, 90 Abs. 2 Zw.B.G. auf ihn miterstreckte. 
Diese Forderung bestände eben noch gegenwärtig zu Recht, da sie 
durch Zahlung an den zum Empfang allein nicht berechtigten Konkurs
verwalter nicht berührt werden konnte.

DaS Ergebnis wird nun für die Klage auch dann kein günstigeres, 
wenn die verbrannten Maschinen nicht Bestandteil, sondern Zubehör 
der verpfändeten Grundstücke gewesen sein möchten. Dann bestimmte 
sich die hypothekarische Haftung der Forderung auf die Versicherungs
summe zufolge § 1129 B.G.B. nach den Vorschriften, die in den 
§§ 1123 Abs. 2 Satz 1 und 1124 Abss. 1 und 3 für Miet- und 
Pachtzinsforderungen gegeben sind. Auf den vorliegenden Fall wäre 
also die Vorschrift im § 1124 Abs. 1 anwendbar, wonach die Ein
ziehung eines der Hypothek unterliegenden Miet- oder Pachtzinses 
durch ben Eigentümer, wenn sie erfolgt, bevor der Miet- oder Pacht
zins durch den Hypothekengläubiger mit Beschlag belegt worden ist, 
dem Hypothekengläubiger gegenüber wirksam ist, also die Pfandhaftung 
aufhebt. Die streitigen Versicherungsgelder sind vor der Beschlag
nahme der Grundstücke, deren Zubehör sie gewesen wären, an den 
Konkursverwalter, der dabei an der Stelle des Eigentümers stand, be
zahlt worden. Dadurch ist also die Pfandhaftung der VersicherungS-



forderung untergegangen. Durch ihre Bezahlung war auch die For
derung selbst erloschen, so daß sich die spätere Beschlagnahme der 
Grundstücke und folglich auch deren Zuschlag an die Klägerin nicht 
mehr auf sie erstrecken konnte. Eine ungerechtfertigte Bereicherung 
der Konkursmasse auf Kosten der Kläger« läge auch in diesem Falle 
nicht vor, weil der Konkursverwalter zur Einhebung der Versicherungs
summe vor deren Beschlagnahme durch die Klägerin berechtigt ge
wesen wäre, die Konkursmasse sie also nicht ohne rechtlichen Grund 
besitzen würde.

Die Revision glaubt indes bestreiten zu können, daß der Konkurs
verwalter berechtigt gewesen sei, gleich dem Eigentümer die Ver- 
sicherungSgelder zur Konkursmasse einzuziehen, dadurch die Ver
sicherungsforderung zum Erlöschen zu bringen und ihre Geltend
machung durch die absonderungsberechtigte Klägerin unmöglich zu 
machen. Sie verweist auf daS Urteil des erkennenden Senats in den 
Entsch. deS R.G.'S Bd.42 S. 85 flg., worin das Recht eines Hypo- 
IhekengläubigerS anerkannt wurde, noch nach dem Verkaufe von Zu
behörstücken durch den Konkursverwalter (eS handelte sich damals um 
verkauftes GrundstückSinventar) sein Absonderung-recht an dem Erlöse 
geltend zu machen. Der damalige Fall lag aber ander- al- der 
gegenwärtige. Einmal hatte damals der Hypothekengläubiger sein 
AblonderungSrecht dem Konkursverwalter gegenüber schon vor dem 
Verkauf außergerichtlich geltend gemacht und gegen den Verkauf 
Widerspruch erhoben. ES wurde nun auSgeführt, daß auch ohne eine 
vorangegangene gerichtliche Beschlagnahme, einstweilige Verfügung 
oder Klagerhebung, wenn der Hypothekengläubiger nur überhaupt 
sein Absonderungsrecht geltend gemacht habe, der Grundsatz deS 8 117 
K.O. a.F. (8 127 n. F.), dessen Anwendung damals in Frage stand, 
Platz greifen müsse: daß der Realgläubiger zwar der Verwertung deS 
Gegenstandes durch den Konkursverwalter nicht widersprechen, da
gegen seine Vorzugsrechte auf den Erlös geltend machen dürfe. Un

entschieden wurde aber gelassen, ob gleiches auch dann zu gelten 
haben würde, wenn der Realgläubiger sein AbsondrrungSrecht dem 
Konkursverwalter gegenüber vor der Veräußerung überhaupt nicht 
geltend gemacht hätte — und um einen solchen Fall handelt eS sich 
gegenwärtig. Die damals offen gelassene Frage bedarf auch im vor
liegenden Fall keiner Entscheidung; den» dieser unterscheidet sich von



dem damaligen weiter tn dem wesentlichen Punkte, daß eS sich da
mals um einen vom Konkursverwalter auf Grund des 8 117 K.O.a.F. 
(jetzt § 127) nach den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung be
triebenen Verkauf von Jnventarstücken handelte. Dieser Umstand 
wurde zum Ausgangspunkte für die Entscheidung genommen, daß gegen
über einer vom Konkursverwalter — sei eS nun im Wege freihändigen 
Verkaufs, fei eS durch eine Versteigerung unter Zuziehung eines Ge
richtsvollziehers — betriebenen Veräußerung von Zubehörstücken eines 
verpfändeten Grundstücks die Rechte der Realgläubiger die gleichen 
feilt müßten wie nach §§ 690, 710 Z.P.O. a. F. (jetzt §§ 771, 805) 
gegenüber einer Veräußerung zum Zwecke der Zwangsvollstreckung 
eines persönlichen Gläubiger-, weil auch die Veräußerung durch den 
Konkursverwalter, gleich jener Zwangsvollstreckung, zum Zweck der 
Befriedigung persönlicher (der Konkurs-) Gläubiger erfolge, materiell 
also einer Zwangsvollstreckung gleichstehe. Im vorliegenden Falle 
handelt eS sich aber nicht um eine Maßnahme des Konkursverwalters, 
die mit der Versilberung eines zur Masse gehörigen Gegenstandes 
zwecks Befriedigung der Konkursgläubiger auf gleiche Stufe gestellt 
werden könnte, sondern um einen Akt, zu welchem der Konkurs
verwalter vermöge der ihm im § 117 K.O. übertragenen Ver
waltung deS zur KonkurSmasie gehörigen Vermögens so berechtigt 
wie verpflichtet war.

Vgl. Entsch. deS R.G.'s in Zivils. Bd. 52 S. 140,141. 
DieS ergibt sich auS § 1129 B.G.B. in Verbindung mit den dort 
für anwendbar erklärten bezüglichen Vorschriften der §§ 1123, 1124, 
die den Eigentümer für berechtigt erklären, Miet- und Pachtzins
forderungen, auch wenn sie einem Hypothekenrecht unterliegen, so lange 
zu seinem Nutzen einzuziehen oder sonst darüber z« verfügen, als 
nicht deren Beschlagnahme durch den Hypothekengläubiger erfolgt ist. 
Da der Gesetzgeber in dieser Beziehung die Einziehung einer fällig 
gewordenen Versicherungssumme, ebenso wie die Einziehung von Miet- 
und Pachtzinsforderungen, der freien Verfügung deS Eigentümers unter
wirft, ist kein Grund ersichtlich, weshalb sich dies anders verhalten 
sollte, wenn die darin liegende Verwaltungshandlung vom Konkurs
verwalter deS Eigentümers vvrgenommen wird. Der Umstand, daß 
inzwischen Konkurs eingetreten ist, hat an dieser Eigenschaft der 
Handlung der Konkursverwalters als einer in feine Entschließung ge-



stellten Verwaltungshandlung so wenig etwas geändert, daß vielmehr 
umgekehrt dadurch nur die Sorge der absonderungsberechtigten Gläu
biger um eine rechtzeitige Sicherung ihrer Rechte verschärft werden 
mußte.

Mit Recht hat der Berufungsrichter die noch versuchte Be
gründung der Klage durch eine dem Konkursverwalter zugeschriebene 
Geschäftsführung für die Kläger und eventuell durch ein ihm zur 
Last gelegtes arglistiges oder gegen Treu und Glauben Verstoßende- 
Verhalten zurückgewiesen. Er legt in wesentlich tatsächlicher Aus
führung dar, daß dem Konkursverwalter nicht- ferner gelegen habe, 
al- die Versicherungssumme für die Klägerin, anstatt für die Kon
kursmasse, in Empfang zu nehmen, und daß darin kein arglistige- 
Verhalten gefunden werden könne. Die Behauptung der Arglist, 
worauf die Revision wieder Bezug nimmt, die durch keine weitere tat
sächliche Anführung unterstützt worden war, als daß der Konkurs
verwalter die Grundstücke nicht zur Masse gezogen und dennoch in 
dieser Weise auSgeräumt habe, hatte gegenüber dem Umstande, daß 
der Verwalter dazu völlig berechtigt war, wenn die Maschinen Zu
behör gewesen waren, und daß er der Klägerin nicht- entzogen hat, 
wenn eS sich um Bestandteile handelte, überhaupt keine Bedeutung. 
Da- gleiche gilt von dem Hinweis der Revision auf § 687 Abs. 2 
B.G.B., wonach wie ein Geschäftsführer ohne Auftrag haftet, wer 
ein fremdes Geschäft wie sein eigenes behandelt, obwohl er weiß, daß 
er dazu nicht berechtigt, ist; über die tatsächlichen Voraussetzungen 
dieser gesetzlichen Bestimmung liegt nicht- vor." 

10. Ist eS zulässig, wenn die Witwe eines Getöteten auf Grund von 
§ 844 B.G.B. eine Rente auf ihre Lebenszeit fordert, den Anspruch 
dem Grunde nach für gerechtfertigt zu erklären und die Entscheidung 
der Frage, ob der Getötete mutmaßlich ebensolange gelebt haben würde, 
wie die Klägerin, dem Verfahren über den Betrag vorzubehalten? 

Z.P.O. § 304.
B.G.B. § 844.

VI. Zivilsenat. Urt: v. 5. Juli 1906 L S. M. (Bekl.) w. H. Wwe. 
l«l.). Rep. VI. 586/05.

ikntsch. In Zivils. N. F. U (64).
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I. Landgericht Magdeburg.
n. Oberlandesgericht Naumburg a. S.

Obige Frage ist verneint au- folgenden 

Gründen:

... »Die Revision erhebt Beschwerde darüber, daß der Klägerin 
die Rente auf Lebenszeit, und nicht nur bis zu dem, vom BerufungS- 
gericht festzustellenden, mutmaßlichen Tode ihres Ehemanns zu
gesprochen ist. Damit sei gegen § 844 B.G.B. verstoßen. Der 
Revistonsbeklagte hat dem gegmüber ausgeführt, es müsse nach dem 
Tatbestände erster Instanz als unstreitig gelten, daß die Klägerin nicht 
länger leben werde, als ihr verstorbener Man» ohne den Unfall ge
lebt habm würde. Denn die Klägerin habe behauptet, die Rente 
sei ihr für die Dauer ihrer Lebenszeit zu zahlen, da sie im 66. Lebens
jahre stehe, also fast gleich alt sei, wie ihr zur Zeit des Unfalls 
68 Jahre alter Mann. Deshalb würde auch die mutmaßliche Dauer 
des Lebens bei ihnm beiden gleich gewesen sein. Der Beklagte habe 
nach dem Tatbestände diesen Angaben nicht widersprochen. Dieser 
Ausführung des Revisionsbeklagten konnte nicht beigetreten werden. 
Als zugestanden haben nach § 138 Z.P.O. nur die Tatsachen zu 
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lasten werden sollen. Damit wird jedoch die rechtliche Bedeutung 
deS erlassenen Zwischenurteils verkannt.

Der Klägerin kommt nach § 844 B.G.B. eine Rente nur für 
die mutmaßliche Dauer deS Lebens ihres verstorbenen Mannes zu. 
Ihr Anspruch, daß die Dauer der Rente nach der Dauer ihres 
Lebens bemessen werde, enthält eine Zuvielforderung und ist inso
weit rechtlich nicht begründet. Erst der Beweis, daß die mutmaßliche 
Lebensdauer der Klägerin und ihres Ehemannes gleich seien, schließt 
die Zuvielforderung aus. Das Berufungsgericht hat nun, ohne zu 
prüfen, ob der Beweis erbracht ist, den an sich über die Grenze 
deS § 844 B.G.B. hinausgehenden Anspruch der Klägerin unein
geschränkt für dem Grunde nach gerechtfertigt erklärt. Würde diese 
Entscheidung rechtskräftig, so wäre damit entschieden, daß die Klägerin 
eine Rente auf die Dauer ihres Lebens fordern kann; denn dieser 
Anspruch ist erhoben und in diesem Umfange dem Grunde nach für 
gerechtfertigt erklärt. Der Beklagte würde in dem Verfahren über 
den Betrag nicht mehr gellend machen können, daß der Anspruch der 
Klägerin insoweit, als sie über die mutmaßliche Dauer des Lebens 
ihres verstorbenen Ehemannes hinan- die Rentenzahlung fordert, dem 
Grunde nach abzuweisen sei. Deswegen beschwert das angefochtene 
Urteil den Beklagten." ...

11. Unterliegen Verträge über die Beränßemng von Grundstücken, 
die in Rhein-Bayern nach dem 1. Januar 1900 abgeschlossen sind, 
auch da, wo das Grundbuch noch nicht als angelegt auzuseheu ist, 

den Borschrifteu der §§ 313, 125, 139 B.G.B.? 

V. Zivilsenat. Urt. v. 7. Juli 1906 L<5. F. (Seit.) w. Sp. B. (Kl.). 
Rep. V. 663/05.

L Landgericht Kaiserslautern. 
LL Oberlandesgericht Zweibrücken. 

Die Klägerin hatte durch Privatvertrag vom 17. November 1903 
ein Wirtschaft-anwesen in R. nebst Inventar den Beklagten für 
33000 Jt verkauft. Die Beklagten übernahmen eine Hypothek von 
15000 Jl in Anrechnung auf den Kaufpreis und versprachen, bei 
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Errichtung der notariellen Urkunde 3000 M bar zu zahlen und den 
Rest von 15000 Jl, abzüglich der gleich zu erwähnenden Vergütung, 
in zehn gleichen Jahresraten, beginnend mit dem 1. Januar 1905, 
nebst 5 Prozent Zinsen abzutragen. Sie verpflichteten sich ferner, 
zehn Jahre lang ihren gesamten Bierbedarf von der Klägerin zu 
beziehen. Dafür sollten ihnen jedoch jeder Jahr 500 Jl, im ganzen 
5000 Jl am Kaufschilling gut geschrieben, und von diesen 5000 Jt 
keine Zinsen berechnet werden. Durch schriftlichen Nachtrag vom 
23. November 1903 wurde vereinbart, die Beklagten dürsten den 
Restkaufschilling jederzeit zurückzahlen, und dann höre die Verpflichtung 
zum Bierbezug auf. In den am 1. Dezember 1903 notariell ver
brieften Kaufvertrag wurden die Bestimmungen über die Verpflichtung 
zum Bierbezug und die jährliche Gutschrift von 500 Jt nicht aus
genommen. Hinsichtlich des Kaufpreises von 33000 Jl wurde be
merkt, daß 28.000 Jt auf das Grundstück, und 5000 Jl auf die mit
verkauften Fahrnisse treffen, und bestimmt, daß der Restkaufpreis 
von 15000 Jt in zehn gleichen JahreSterminen vom 1. Januar 
1905 an mit 5 Prozent jährlichen Zinsen seit dem 1. Dezember 
1903 zu bezahlen sei. Am 14. Dezember 1903 leisteten die Be
klagten die Abschlagszahlung von 3000 Jl der Klägerin. Bald 
darauf schickte die Brauerei I. für die Beklagten der Klägerin 
10000 Jt nebst Zinsen als den geschuldeten Restkanfschilling, zog 
aber das Geld zurück, als die Klägerin erwiderte, daß ste die Be- 
klagtm erst nach Zahlung von weiteren 5000 Jl entlasten könne. 
Die Beklagten stellten dann den Bierbezug bei der Klägerin ein 
und entnahmen dar Bier von der Brauerei I. Nun erhob die 
Klägerin Klage mit dem Anträge, die Beklagten zur Zahlung von 
750 Jt nebst Zinsen seit dem 30. Mai 1904 zu verurteilen, mit der 
Begründung, ihr gebühre dieser Betrag als Entschädigung dafür, 
daß die Beklagten ein Jahr kein Bier von ihr bezogen hätten. Die 
Beklagten beantragten Abweisung der Klage, und widerklagend, fest
zustellen, daß sie der Klägerin als Kaufpreis nur 28000 Jl ver
schulden. Die Klägerin beantragte Abweisung der Widerklage und, 
neben ihrem Klagantrage, Feststellung, daß die Beklagten ihr noch 
den Restkaufpreis von 15000 Jl schuldig seien. Der erste Richter 
wies Klage und Widerklage ab, well das VeräußerungSgeschäst, da 
eS nicht in allen Tellen notariell beurkundet sei, wegen Formmangels


